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Bürgerversicherung und Pauschalprämie –
Stellungnahme zu den gesundheitspolitischen Empfehlungen
der „Rürup-Kommission“

Der Bericht der Regierungskommission für die Nachhaltigkeit in der Finan-
zierung der Sozialen Sicherungssysteme („Rürup-Kommission“) stellt zwei
Modelle zur Finanzierung der Krankenversicherung gegenüber: die sog. Bür-
gerversicherung und das Modell der pauschalen Gesundheitsprämien mit
staatlichen Transferzahlungen. Das Modell der Bürgerversicherung sieht prin-
zipiell vor, dass sich alle Bürger in der gesetzlichen Krankenversicherung im
Rahmen einer Grundsicherung pflichtversichern müssen. Die Bemessungs-
grundlage stellen Arbeitseinkommen und Einkommen aus Vermögen dar.
Privaten Versicherungen bleibt nur die Möglichkeit, über die Grundversiche-
rung hinausgehende Risiken zu versichern. Im Modell der Pauschalprämie
zahlt jeder gesetzlich Versicherte den gleichen Betrag, und die bisher im Sys-
tem integrierte Umverteilungsfunktion wird durch ein staatliches Transfersys-
tem übernommen. Zudem wird die paritätische Finanzierung durch Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer aufgegeben. Die genaue Rolle der privaten Versiche-
rungen bleibt im Bericht offen.

In der öffentlichen Diskussion wird zumeist auf die kurzfristigen Beschäfti-
gungs-, Wachstums- und Verteilungseffekte dieser Modelle abgehoben. Je-
doch sollte eine Reform des Gesundheitssystems nicht primär auf diese Effek-
te abzielen, sondern auf die Vermeidung von ökonomischen Fehlanreizen und
die grundsätzliche Steigerung seiner Effizienz.

Im Folgenden werden beide im Entwurf vorgestellten Modelle anhand von
sechs Kriterien bewertet: (1) Anreizmechanismen, (2) Stabilität bzw.Nachhal-
tigkeit, (3) Beschäftigungs- und Wachstumsfreundlichkeit, (4) soziale Gerech-
tigkeit, (5) administrativer Aufwand und (6) Anpassungsfähigkeit. Dabei wird
sich zeigen, dass das Pauschalprämienmodell dem der Bürgerversicherung
überlegen scheint. Gleichwohl sind beide nicht in der Lage, das Effizienzpro-
blem im Gesundheitssystem umfassend zu lösen. Hierfür wären weiter gehen-
de Strukturreformen nötig.



1. Anreizmechanismen

Anreizmechanismen zum effizienten Umgang mit Gesundheitsgütern sind
nicht nur bezüglich der Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems von großer
Bedeutung, sondern stellen ein wichtiges Kriterium für einen funktionieren-
den Wettbewerb dar. Ohne zusätzliche Wettbewerbselemente werden die
strukturellen Probleme des heutigen Gesundheitssystems, die zu ineffizient
hohen Ausgaben führen, nicht gelöst.

Zur Reduzierung mangelnder Selbstvorsorge, des sog. moral hazard, und zur
Erzielung von Kostenersparnissen sind die Ausweitung von Modellen der
Selbstbeteiligung und die Einbeziehung von Bonussystemen sinnvoll. Diese
ließen sich prinzipiell in beide vorgeschlagenen Finanzierungsmodelle inte-
grieren. Allerdings erleichtert das Pauschalprämienmodell im Gegensatz zur
Bürgerversicherung eine individuellere Ausgestaltung aller Krankenversiche-
rungsverträge bezüglich Selbstbeteiligungsvereinbarungen und Bonussyste-
men, da in diesem Modell keine Umverteilungsziele berücksichtigt werden
müssen. Damit kommt es bei einer Individualisierung der Prämien zu geringe-
ren Anreizverzerrungen. Im Bürgerversicherungsmodell hingegen finanzie-
ren einkommensstarke Versicherungsnehmer mit ihrem Beitrag nicht nur ihre
eigenen Gesundheitsleistungen, sondern auch die der einkommensschwachen
Mitglieder. Dadurch besteht für sie in Abhängigkeit von ihrem Einkommen
ein deutlicher Anreiz, durch Selbstbehalte ihren individuellen Beitragssatz zu
reduzieren, was wiederum das Umverteilungsziel aushöhlt. Ebenso sind ein-
kommensunabhängige Rückerstattungen oder Beitragsminderungen durch
Selbstbehalte konzeptionell schwierig zu realisieren.

Zentral für ein anreizoptimales System ist – aufgrund der gegebenen Informa-
tionsasymmetrie auf dem Gesundheitsmarkt – mehr Transparenz bezüglich
der Qualität und der Kosten einer medizinischen Leistung und bezüglich der
Krankengeschichte. Hierzu machen die Verfechter beider Modelle keine Aus-
sagen. Ferner enthält keines der Modelle konkrete Vorschläge zur Verbesse-
rung des Wettbewerbs zwischen den zentralen Akteuren: den Leistungserstel-
lern, den Kassenärztlichen Vereinigungen oder den Kassen.

Auf den ersten Blick spricht für die Bürgerversicherung, dass durch eine allge-
meine Pflichtversicherung in der Gesetzlichen Krankenkasse die bisher beste-
hende Ansammlung ungünstiger Risiken, die sog. adverse Selektion, zu Lasten
der in der GKV Versicherten beendet würde. Dem kann jedoch entgegenge-
halten werden,dass sich mit dem Pauschalprämienmodell mittelfristig leichter
gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Krankenversicherungen herstellen
lassen, so dass die bestehende Trennung zwischen gesetzlichen und privaten
Kassen und damit die Risikoselektion gegenstandslos wird.
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2. Stabilität bzw. Nachhaltigkeit

2.1 Geringe Konjunkturabhängigkeit der Einnahmen

Zwar verringert sich bei der Bürgerversicherung durch die Einbeziehung wei-
terer Einkommensarten das Beitragsaufkommen bei steigender Arbeitslosig-
keit weniger als bisher, jedoch macht Lohneinkommen nach wie vor den weit
überwiegenden Bestandteil der Bemessungsgrundlage der Beiträge aus. Eine
Verbesserung zum bisherigen System wird dadurch kaum erzielt. Allerdings
lässt sich auch eine Krankenversicherung auf Basis von Pauschalprämien und
Ausgleichszahlungen nicht völlig von der Konjunktur abschotten. Zwar ist das
Aufkommen selbst vom Arbeitseinkommen unabhängig, doch müssen die
Transferzahlungen im Konjunkturtief ggf. aus einem verminderten Steuerauf-
kommen finanziert werden.

2.2 Geringe Abhängigkeit von der demographischen Entwicklung

Durch die Beibehaltung des Umlageverfahrens, d.h. Einnahmen werden für
laufende Ausgaben verwendet und damit nicht am Kapitalmarkt angelegt,
wird in beiden Modellen diesbezüglich keine wesentliche Verbesserung zum
bisherigen System erzielt. Zukünftige Rentner werden in beiden Modellen im
Schnitt etwas stärker belastet als bisher, was unter intergenerationellen Ver-
teilungsaspekten gerechtfertigt erscheint. Eine sinnvolle Kapitaldeckung –
d.h. jeder sorgt zumindest teilweise für sich vor, indem er Vermögen anspart –
wie es in der privaten Krankenversicherung der Fall ist, oder ggf. altersab-
hängige Beitragssätze bzw. Pauschalen mit portablen Altersrückstellungen
(zur Gewährleistung von Wettbewerb zwischen den Versicherern) sind im
Pauschalprämiensystem eher zu integrieren als in der Bürgerversicherung, da
einkommensunabhängige Prämien wesentlich leichter im Hinblick auf
Schlüsselcharakteristika wie das Alter individuell gestaltet werden können.

2.3 Präferenzgerechte Beitragssatzsteigerungen

Die Nachfrage nach Gesundheitsgütern steigt typischerweise überproportio-
nal mit dem Sozialprodukt. Dieses Muster hat auch die Entwicklung der Ge-
sundheitsausgaben in Deutschland geprägt. Im Zeitablauf stellt ein Ausga-
benanstieg daher für sich genommen keine Fehlentwicklung dar. Darüber
hinaus verursachen jedoch Ineffizienzen im System einen Ausgabenanstieg,
den es einzugrenzen gilt. Da keines der vorgestellten Modelle an der Kosten-
seite, sondern nur an der Einnahmenseite, ansetzt, werden die Beitragssätze
weiterhin über den allein präferenzbedingten liegen. Langfristig allerdings
lässt ein Pauschalprämienmodell, wie bereits erwähnt, mehr Möglichkeiten
für eine anreizkompatible Vertragsgestaltung zur Unterbindung von Ineffi-
zienzen zu, da hier Umverteilungsziele nicht innerhalb der Krankenversiche-
rung zu berücksichtigen sind. Nur durch ergänzende Reformen, die Anreize
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zu Kosten sparendem Verhalten setzen, können die über den präferenzindu-
zierten Anstieg hinausgehenden Ausgaben und damit Beitragssatzsteigerun-
gen begrenzt werden.

Da die Präferenzen bezüglich der Inanspruchnahme medizinischer Leistun-
gen nicht über alle Individuen gleich sind, muss es zudem möglich sein, solche
Verträge zwischen Versicherungsnehmern und Krankenversicherungen aus-
zuhandeln, die auf die Wünsche der Individuen zugeschnitten sind. Dies wird,
wie ebenfalls bereits erwähnt, durch ein Pauschalprämienmodell ohne Um-
verteilungskomponenten innerhalb des Gesundheitssystems erleichtert. Pau-
schalen variieren nicht mit dem Einkommen, können aber mit der Risikoab-
deckung und den gewünschten Leistungen schwanken.

3. Beschäftigungs- und Wachstumsfreundlichkeit

Die kurzfristigen Effekte einer Reform auf ökonomisches Wachstum und Be-
schäftigung sind quantitativ recht begrenzt. Durch die im Bericht in Aussicht
gestellte Reduktion der Lohnnebenkosten um 1,3 Prozentpunkte im Falle der
Bürgerversicherung ist zwar ein moderater positiver Effekt zu erwarten; da
aber davon auszugehen ist, dass die Beiträge in Zukunft überproportional mit
dem Sozialprodukt steigen, ist dieser Effekt nur einmalig. Beim Pauschalprä-
mienmodell ist zunächst hingegen kein Effekt zu erwarten, wenn die Arbeit-
geber ihren heutigen Anteil an den Krankenversicherungsbeiträgen an die
Arbeitnehmer auszahlen.

Die Auswirkungen zukünftig steigender Beitragssätze auf die Beschäftigung
lassen sich derzeit nicht quantifizieren. Sie hängen in beiden Modellen von
den Möglichkeiten der Arbeitgeber – und der Arbeitnehmer – ab, diese zu
überwälzen und damit die Lohnnebenkosten zu beeinflussen. Ein positiver
Effekt dürfte aber eher im Prämienmodell zu erwarten sein; er entsteht da-
durch, dass sich die Belastung der Arbeitgeber nicht automatisch mit steigen-
den Krankenversicherungsbeiträgen erhöht.

4. Soziale Gerechtigkeit

Die Auswirkungen beider Finanzierungsmodelle auf die soziale Gerechtig-
keit sind einander sehr ähnlich. Die Bürgerversicherung belastet hohe Ein-
kommen absolut deutlich stärker als niedrige. Bei der Pauschalprämie ist dies
auf den ersten Blick nicht der Fall, jedoch findet über das staatliche Transfer-
und Steuersystem eine Umverteilung von hohen zu niedrigen Einkommen
statt. Der oft genannte Vorwurf der sozialen Ungerechtigkeit eines Pauschal-
prämienmodells relativ zum Bürgerversicherungsmodell ist daher haltlos. Ein
System von Steuerzahlungen und Transferleistungen kann die Einkommens-
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und Vermögenslage im Prinzip umfassender berücksichtigen als einkom-
mensabhängige Beiträge.

Das Pauschalprämienmodell setzt indes die Bereitschaft der Steuerzahler zur
Übernahme der Ausgleichszahlungen voraus. Die aufzubringenden Transfer-
zahlungen ließen sich durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer oder der Ein-
kommensteuer finanzieren. Hieraus resultieren Belastungen, die je nach Aus-
gestaltung des Steuersystems Konsequenzen in Bezug auf den Aspekt der so-
zialen Gerechtigkeit haben (so hätte beispielsweise eine Gegenfinanzierung
über eine Erhöhung des progressiven Einkommensteuersatzes eine überpro-
portionale Belastung für Einkommensstarke zur Folge, zumal hier keine Bei-
tragsbemessungsgrenze wie im Bürgerversicherungsmodell existiert). Daher
muss für eine umfassende Bewertung des Pauschalprämienmodells das Steu-
ersystem in seiner konkreten Ausgestaltung mit berücksichtigt werden.

5. Administrativer Aufwand

Als Schwachstelle der Pauschalprämie mag der mit der Festlegung der Aus-
gleichszahlungen verbundene Verwaltungsaufwand erscheinen. Legt man die
Schweizer Erfahrungen zugrunde, so würden diese Kosten in einer Größen-
ordnung von 1,5 bis 3 Prozent der Ausgleichszahlungen liegen. Hinzu kom-
men Kosten für die Befolgung der neuen Systeme, die sog. tax compliance
costs, die beispielsweise den privaten Haushalten durch den Zeitaufwand für
eine nun anfallende Steuererklärung entstehen würden. Diese Kosten, die da-
durch entstehen, dass genauer als beim jetzigen Verfahren die Leistungsfähig-
keit berücksichtigt werden muss, würden indessen in gleicher Weise in der
Bürgerversicherung anfallen, weil auch hier sämtliche Einkommensarten er-
fasst werden müssen. Welches Modell letztendlich einen höheren Aufwand
verursacht, hängt von der konkreten Ausgestaltung ab.

6. Anpassungsfähigkeit

In Bezug auf weitere zukünftige Reformen scheint das Pauschalprämienmo-
dell anpassungs- bzw. ausbaufähiger zu sein. Es kann wie heute schon bei pri-
vaten Versicherern mehrere Tarife anbieten, ohne dadurch Fehlanreize zu set-
zen. Ferner erlaubt es eher die Koexistenz mit den heutigen privaten Versiche-
rern, deren implizite Abschaffung durch die Bürgerversicherung auf verfas-
sungs-, ordnungs- und wettbewerbspolitische Bedenken stößt.

7. Fazit

Bezüglich des Kriteriums Stabilität bzw. Nachhaltigkeit ist das Pauschalprä-
mienmodell die überzeugendere Alternative. Es bietet indes – wie auch das
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Modell der Bürgerversicherung – keine durchgreifende Lösung der Probleme
der Konjunkturabhängigkeit und der demographischen Entwicklung. Da die
Anreizwirkungen des Prämienmodells jedoch wesentlich besser gestaltet wer-
den können, stellt es eine gute Ausgangsbasis für weitere, dringend nötige kos-
tenseitige Reformen dar.

Wird der Aspekt der Beschäftigungs- und Wachstumsfreundlichkeit betrach-
tet, so ist anzunehmen, dass langfristig eher das Pauschalprämienmodell eine
positivere Wirkung entfalten kann. Zur Quantifizierung dieses Effektes lie-
gen aber keine eindeutigen empirischen Erkenntnisse vor. Kurzfristige Be-
schäftigungsziele sollten indessen nicht Hauptziel einer umfassenden Ge-
sundheitsreform sein.

Hinsichtlich der sozialen Gerechtigkeit hängt eine Bewertung von der genau-
en Ausgestaltung des Steuer-Transfersystems im Pauschalprämienmodell ab.
Erst ein konkreter Umsetzungsvorschlag erlaubt eine Abwägung der Modelle
bezüglich des Gerechtigkeitsaspektes. Ähnliches gilt für eine Bewertung hin-
sichtlich des administrativen Aufwandes.

Im Gesamtergebnis erscheint ein Pauschalprämienmodell dem der Bürgerver-
sicherung überlegen, jedoch stellt auch dieses nur einen kleinen Schritt in die
richtige Richtung dar. Der wichtigere und vor allem erste Schritt einer umfas-
senden Gesundheitsreform muss die Kosteneffizienz und Transparenz bei den
Leistungserbringern und -vermittlern verbessern. Der beste Weg scheint hier-
zu, unter Beachtung der Besonderheiten des Gesundheitswesens, die Rah-
menbedingungen für einen effektiven Wettbewerb herzustellen und Kosten-
senkungspotenziale zu nutzen.
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Kurzfassung

Der Bericht der Regierungskommission für die Nachhaltigkeit in der Finan-
zierung der Sozialen Sicherungssysteme („Rürup-Kommission“) stellt zwei
Modelle zur Finanzierung der Krankenversicherung gegenüber: die sog. Bür-
gerversicherung und das Modell der pauschalen Gesundheitsprämien mit
staatlichen Transferzahlungen. Das Modell der Bürgerversicherung sieht
prinzipiell vor, dass sich alle Bürger in der gesetzlichen Krankenversicherung
im Rahmen einer Grundsicherung pflichtversichern müssen. Die Bemes-
sungsgrundlage stellen Arbeitseinkommen und Einkommen aus Vermögen
dar. Privaten Versicherungen bleibt nur die Möglichkeit, über die Grundversi-
cherung hinausgehende Risiken zu versichern. Im Modell der Pauschalprämie
zahlt jeder gesetzlich Versicherte den gleichen Betrag, und die bisher im Sys-
tem integrierte Umverteilungsfunktion wird durch ein staatliches Transfersys-
tem übernommen. Zudem wird die paritätische Finanzierung durch Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer aufgegeben. Die genaue Rolle der privaten Versiche-
rungen bleibt im Bericht offen.

In der öffentlichen Diskussion wird zumeist auf die kurzfristigen Beschäfti-
gungs-, Wachstums- und Verteilungseffekte dieser Modelle abgehoben. Je-
doch sollte eine Reform des Gesundheitssystems nicht primär auf diese Effek-
te abzielen, sondern auf die grundsätzliche Steigerung seiner Effizienz und die
Vermeidung von ökonomischen Fehlanreizen.

Werden beide im Entwurf vorgestellten Modelle anhand von sechs Kriterien –
Stabilität bzw. Nachhaltigkeit, Anreizmechanismen, Beschäftigungs- und
Wachstumsfreundlichkeit, Gerechtigkeit, administrativer Aufwand und An-
passungsfähigkeit – bewertet, zeigt sich,dass das Pauschalprämienmodell dem
der Bürgerversicherung überlegen scheint.

Bezüglich des Kriteriums Stabilität bzw. Nachhaltigkeit ist das Pauschalprä-
mienmodell die überzeugendere Alternative. Es bietet zwar – wie auch das
Modell der Bürgerversicherung – keine durchgreifende Lösung der Probleme
der Konjunkturabhängigkeit und der demographischen Entwicklung. Da die
Anreizmechanismen im Prämienmodell jedoch wesentlich besser und flexi-



bler gestaltet werden können, stellt es eine gute Ausgangsbasis für weitere,
dringend nötige kostenseitige Reformen dar.

Wird der Aspekt der Beschäftigungs- und Wachstumsfreundlichkeit betrach-
tet, so ist anzunehmen, dass langfristig eher das Pauschalprämienmodell eine
positivere Wirkung entfalten kann. Zur Quantifizierung dieses Effektes lie-
gen aber keine eindeutigen empirischen Erkenntnisse vor. Kurzfristige Be-
schäftigungsziele sollten allerdings nicht Hauptziel einer umfassenden Ge-
sundheitsreform sein.

Hinsichtlich der sozialen Gerechtigkeit hängt eine Bewertung von der genau-
en Ausgestaltung des Steuer-Transfersystems im Pauschalprämienmodell ab.
Erst ein konkreter Umsetzungsvorschlag erlaubt eine Abwägung der Modelle
bezüglich des Gerechtigkeitsaspektes. Ähnliches gilt für eine Bewertung hin-
sichtlich des administrativen Aufwandes.

Im Gesamtergebnis erscheint ein Pauschalprämienmodell dem der Bürger-
versicherung überlegen, jedoch stellt auch dieses nur einen kleinen Schritt in
die richtige Richtung dar. Der wichtigere und erste Schritt einer umfassenden
Gesundheitsreform muss die Kosteneffizienz und Transparenz bei den Lei-
stungserbringern und –vermittlern verbessern. Der beste Weg scheint hierzu,
unter Beachtung der Besonderheiten des Gesundheitswesens, die Rahmenbe-
dingungen für einen effektiven Wettbewerb herzustellen und Kostensen-
kungspotenziale zu nutzen.
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